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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (GASP) 2025/… DES RATES 

vom … 

zur Durchführung des Beschlusses 2010/413/GASP  

über restriktive Maßnahmen gegen Iran 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 31 Absatz 2, 

gestützt auf den Beschluss 2010/413/GASP des Rates vom 26. Juli 2010 über restriktive 

Maßnahmen gegen Iran und zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 2007/140/GASP1, 

insbesondere auf Artikel 23 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

  

                                                 

1 L 195 vom 27.7.2010, S. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/413/oj. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 26. Juli 2010 den Beschluss 2010/413/GASP angenommen. 

(2) Am 14. Juli 2015 erzielten China, Frankreich, Deutschland, die Russische Föderation, das 

Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten, die von der Hohen Vertreterin der 

Union für Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden „Hohe(r) Vertreter(in)“) 

unterstützt wurden, Einvernehmen mit Iran über eine langfristige umfassende Lösung für 

die iranische Nuklearfrage. Die vollständige Durchführung des Gemeinsamen 

umfassenden Aktionsplans (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) sollte den 

ausschließlich friedlichen Charakter des iranischen Nuklearprogramms sicherstellen und 

die umfassende Aufhebung aller Nuklearsanktionen ermöglichen. 

(3) Am 20. Juli 2015 hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Resolution 2231 (2015) 

angenommen, in der der JCPOA gebilligt und nachdrücklich zu seiner vollständigen 

Umsetzung entsprechend dem darin festgelegten Fahrplan aufgefordert wurde, und in der 

Maßnahmen festgelegt wurden, die nach Maßgabe des JCPOA zu erfolgen haben. 

(4) Der Rat hat auf seiner Tagung vom 20. Juli 2015 den JCPOA begrüßt und gebilligt und 

zugesagt, dessen Bedingungen einzuhalten und den vereinbarten Umsetzungsplan zu 

befolgen. Er hat überdies erklärt, dass er die Resolution 2231 (2015) uneingeschränkt 

unterstützt. 
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(5) Am 14. Januar 2020 erhielt der Hohe Vertreter der Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik in seiner Funktion als Koordinator der Gemeinsamen JCPOA-

Kommission ein Schreiben der Außenminister Frankreichs, Deutschlands und des 

Vereinigten Königreichs, mit dem die Gemeinsame Kommission mit einer Angelegenheit 

im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verpflichtungen Irans im Rahmen des JCPOA 

zur Streitbeilegung im Rahmen des Streitbeilegungsmechanismus nach Nummer 36 des 

JCPOA befasst wurde. Am selben Tag gab der Koordinator eine Erklärung ab, in der er 

angab, dass er das Verfahren des Streitbeilegungsmechanismus (im Folgenden 

„Verfahren“) überwachen werde. 

(6) Am 24. Januar 2020 gab der Koordinator eine Erklärung ab, in der er angab, dass er nach 

dem Verfahren umfassende bilaterale und kollektive Konsultationen durchgeführt habe 

und dass alle Teilnehmer des JCPOA ihre Entschlossenheit erneut bekräftigten, t, am 

JCPOAfestzuhalten, was im Interesse aller liegt. Der Koordinator wies darauf hin, dass 

ungeachtet der unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Modalitäten, Einigkeit 

darüber bestand, dass aufgrund der Komplexität der betreffenden Fragen mehr Zeit 

benötigt wird. Die Frist für das Verfahren wurde daher verlängert. Alle beteiligten Parteien 

kamen überein, Gespräche auf Expertenebene über die Bedenken hinsichtlich der 

Umsetzung der nuklearbezogenen Maßnahmen sowie über die weiter reichenden 

Auswirkungen des Austritts der Vereinigten Staaten aus dem JCPOA und der 

Wiedereinführung von Sanktionen gegen Iran, die alle Teilnehmer des JCPOA bedauern, 

zu führen. 
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(7) Am 21. Dezember 2020 bekräftigten die Teilnehmer des JCPOA in einer gemeinsamen 

Ministererklärung zum JCPOA ihre Entschlossenheit, am Einvernehmen festzuhalten, und 

betonten ihre jeweiligen diesbezüglichen Bemühungen. In der Erklärung wurde darauf 

hingewiesen, dass die Minister darüber gesprochen hatten, wie die vollständige und 

wirksame Umsetzung des JCPOA durch alle nach wie vor von entscheidender Bedeutung 

ist, und die Notwendigkeit erörtert hatten, die laufenden Herausforderungen bei der 

Umsetzung anzugehen, unter anderem in Bezug auf Verpflichtungen zur Nichtverbreitung 

von Kernwaffen und zur Aufhebung von Sanktionen. Die Minister kamen überein, ihren 

Dialog fortzusetzen, um die vollständige Umsetzung des JCPOA durch alle Seiten 

sicherzustellen. Die Minister würdigten die Aussicht auf eine Rückkehr der Vereinigten 

Staaten zum JCPOA und erklärten ausdrücklich ihre Bereitschaft, sich gemeinsam dafür 

einzusetzen. 

(8) Von April 2021 bis August 2022 führte der Koordinator diplomatische Gespräche, um über 

die Rückkehr der Vereinigten Staaten zum JCPOA zu verhandeln und die vollständige und 

wirksame Umsetzung des JCPOA durch Iran sicherzustellen. Trotz dieser Bemühungen, 

einschließlich mehrerer Sitzungen der Gemeinsamen Kommission in diesem Zeitraum, 

konnte keine Einigung erzielt werden. 

(9) Am 14. September 2023 ging beim Koordinator ein Schreiben der Außenminister 

Frankreichs, Deutschlands und des Vereinigten Königreichs in Bezug auf die Umsetzung 

des JCPOA ein. Die Außenminister erklärten, dass Iran seit 2019 seine Verpflichtungen 

nicht erfüllt habe, und vertraten die Auffassung, dass dies durch das Verfahren nicht gelöst 

worden sei. Sie bekundeten ihre Absicht, am 18. Oktober 2023, dem im JCPOA 

vorgesehenen „Tag des Übergangs“, keine Schritte zur Aufhebung weiterer Sanktionen zu 

unternehmen. Am selben Tag gab der Koordinator eine Erklärung ab, dass er das 

Schreiben der Minister an die anderen JCPOA-Teilnehmer weitergeleitet habe und dass er 

sich mit allen JCPOA-Teilnehmern über das weitere Vorgehen beraten werde. 
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(10) Am 6. Oktober 2023 gab der Koordinator eine Erklärung ab, in der er darauf hinwies, dass 

nach den Konsultationen mit den Teilnehmern des JCPOA, die Angelegenheit der 

Umsetzung der Verpflichtungen Irans im Rahmen des JCPOAangesichts der 

unterschiedlichen Auffassungen ungelöst blieb. 

(11) Der Rat hat am 16. Oktober 2023 den Beschluss (GASP) 2023/21952 zur Änderung des 

Beschlusses 2010/413/GASP angenommen. Der Rat war der Auffassung, dass es seitens 

der Union gerechtfertigt war, die restriktiven Maßnahmen gegen bestimmte Personen und 

Einrichtungen, die in den Anhängen I und II des Beschlusses 2010/413/GASP des Rates 

und in den Anhängen VIII und IX der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 des 

Rates3)aufgeführt sind, nach dem im JCPOA vorgesehenen „Tag des Übergangs“ 

aufrechtzuerhalten. Daher wurden die Namen dieser Personen und Einrichtungen aus 

Anhang I des Beschlusses 2010/413/GASP des Rates in Anhang II desselben Beschlusses 

und aus Anhang VIII der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 des Rates in Anhang IX 

derselben Verordnung übertragen. 

(12) Der Rat war ferner der Auffassung, dass es seitens der Union gerechtfertigt war, die 

restriktiven Maßnahmen im Hinblick auf Nachrichtenübermittlungsdienste für den 

Zahlungsverkehr, den Verkehrssektor, proliferationsrelevante nukleare Tätigkeiten und 

damit verbundene Dienstleistungen, Metalle und damit verbundene Dienstleistungen, 

Software und damit verbundene Dienstleistungen sowie Waffen und damit verbundene 

Dienstleistungen nach dem im JCPOA vorgesehenen „Tag des Übergangs“ 

aufrechtzuerhalten. 

  

                                                 

2 Beschluss (GASP) 2023/2195 des Rates vom 16. Oktober 2023 zur Änderung des 

Beschlusses 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran (ABl. L, 17.10.2023, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2195/oj). 
3 Verordnung (EU) Nr. 267/2012 des Rates vom 23. März 2012 über restriktive Maßnahmen 

gegen Iran und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 961/2010 (ABl. L 88 vom 

24.3.2012, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj). 



  

 

12516/25     6 

 RELEX.1 LIMITE DE 
 

(13) Der Rat war ferner der Auffassung, dass es seitens der Union gerechtfertigt war, die 

restriktiven Maßnahmen, die mit dem Beschluss (GASP) 2015/1863 des Rates4 am Tag der 

Umsetzung des JCPOA ausgesetzt wurden, nach dem im JCPOA vorgesehenen „Tag des 

Übergangs“ nicht zu beenden. 

(14) Am 28. August 2025 ging bei der Koordinatorin und dem Präsidenten des Sicherheitsrats 

der Vereinten Nationen ein Schreiben der Außenminister Frankreichs, Deutschlands und 

des Vereinigten Königreichs in Bezug auf die Umsetzung des JCPOA ein. Mit diesem 

Schreiben teilten die Außenminister dem VN-Sicherheitsrat mit, dass sie auf der Grundlage 

faktischer Nachweise der Ansicht sind, dass eine erhebliche Nichterfüllung seitens Irans 

der von ihm im Rahmen des JCPOA eingegangenen Verpflichtungen besteht, und leiteten 

damit im Einklang mit Nummer 11 der Resolution 2231 (2015) des VN-Sicherheitsrats das 

Verfahren zur Wiedereinführung der gemäß der Resolution 2231 (2015) des VN-

Sicherheitsrats aufgehobenen Sanktionen ein. 

(15) Am […2025] hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen keine neue Resolution 

angenommen, um die Sanktionen innerhalb von 30 Tagen nach der Mitteilungvom 28. 

August 2025 weiter aufzuheben.Daher sind im Einklang mit Nummer 37 des JCPOA die 

Bestimmungen der Resolutionen 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 

1835 (2008) und 1929 (2010) des VN-Sicherheitsrats wieder einzuführen. 

(16) Die Anhänge I und II des Beschlusses 2010/413/GASP sollten daher entsprechend 

geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

  

                                                 

4 Beschluss (GASP) 2015/1863 des Rates vom 18. Oktober 2015 zur Änderung des 

Beschlusses 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran (ABl. L 274 vom 

18.10.2015, S. 174, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1863/oj). 
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Artikel 1 

Die Anhänge I und II des Beschlusses 2010/413/GASP werden gemäß dem Anhang des 

vorliegenden Beschlusses geändert. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 

Kraft. 

Geschehen zu, … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident/Die Präsidentin 
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ANHANG 

I. Anhang I des Beschlusses 2010/413/GASP wird wie folgt geändert: 

1. Im Abschnitt „A. Personen und Einrichtungen, die an nuklearen Tätigkeiten oder 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit ballistischen Raketen beteiligt sind“ werden die 

die folgenden Einträge in Unterabschnitt „Natürliche Persone“ angefügt: 

„1. Fereidoun Abbasi-Davani. Funktion: hochrangiger Wissenschaftler des 

Ministeriums für Verteidigung für die Logistik der Streitkräfte (MODAFL, 

Ministry of Defense for Armed Forces Logistics). Geburtsdatum: a) 1958 b) 

1959. Geburtsort: Abadan, Iran (Islamische Republik). Weitere Informationen: 

Hat ‚„Verbindungen zum Institut für angewandte Physik (Institute of Applied 

Physics). Arbeitet eng mit Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi zusammen.‘ 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007.“ 

2. Dawood Agha-Jani. Funktion: Leiter der Versuchsanlage für 

Brennstoffanreicherung in Natanz. Weitere Informationen: Person, die am 

Nuklearprogramm Irans beteiligt ist. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 

3. Ali Akbar Ahmadian. Titel: Vizeadmiral. Funktion: Leiter des Gemeinsamen 

Stabes des Korps der Iranischen Revolutionsgarden. Geburtsdatum: 1961. 

Geburtsort: Kerman, Iran (Islamische Republik). Alias: Ali Akbar Ahmedian. 

Weitere Informationen: Position geändert. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

4. Amir Moayyed Alai. Weitere Informationen: Leitungsfunktion bei der 

Montage und dem Bau von Zentrifugen. 

Datum der Benennung durch die EU: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). 
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5. Behman Asgarpour. Funktion: Betriebsleiter (Arak). Weitere Informationen: 

Person, die am Nuklearprogramm Irans beteiligt ist. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 

6. Mohammad Fedai Ashiani. Weitere Informationen: an der Herstellung von 

Ammoniumuranylkarbonat und an der Leitung der Anreicherungsanlage in 

Natanz beteiligt. 

Datum der Benennung durch die EU: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). 

7. Abbas Rezaee Ashtiani. Weitere Informationen: leitender Beamter im Büro für 

Exploration und Bergbau der Atomenergie-Organisation Irans. 

Datum der Benennung durch die VN: 3.3.2008. 

8. Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funktion: Leiter der Abteilung Finanzen und 

Haushalt der Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien (OLI). 

Geburtsdatum: 31.12.1952. Staatsangehörigkeit: iranisch. Reisepass-Nr.: 

a) I0005159, ausgestellt in Iran b) 10005159, ausgestellt in Iran. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 

9. Haleh Bakhtiar. Weitere Informationen: an der Herstellung von Magnesium 

mit einer Konzentration von 99,9 % beteiligt. 

Datum der Benennung durch die EU: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). 

10. Morteza Behzad. Weitere Informationen: an der Herstellung von 

Zentrifugenkomponenten beteiligt. 

Datum der Benennung durch die EU: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). 
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11. Ahmad Vahid Dastjerdi. Funktion: Leiter der Organisation der Luft- und 

Raumfahrtindustrien (OLI). Geburtsdatum: 15.1.1954. Reisepass-Nr.: 

A0002987, ausgestellt in Iran. Weitere Informationen: Diente als 

Stellvertretender Verteidigungsminister. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 

12. Ahmad Derakhshandeh. Funktion: Vorsitzender und geschäftsführender 

Direktor der Bank Sepah, die Unterstützungsdienste für die OLI und deren 

untergeordnete Einrichtungen, einschließlich der in Resolution 1737 (2006) 

bezeichneten Industriegruppen SHIG und SBIG, leistet. Geburtsdatum: 

11.8.1956. Anschrift: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, 

Tehran, Iran (Islamic Republic of). 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

13. Mohammad Eslami. Titel: Dr. Weitere Informationen: Leiter des Ausbildungs- 

und Forschungsinstituts der Verteidigungsindustrien. Alias: Mohammad 

Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Weitere Informationen: 

stellvertretender Verteidigungsminister von 2012 bis 2013. 

Datum der Benennung durch die VN: 3.3.2008. 

14. Reza-Gholi Esmaeli. Funktion: Leiter der Abteilung Handel und internationale 

Angelegenheiten der Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien (OLI). 

Geburtsdatum: 3.4.1961. Alias: Reza-Gholi Ismaili. Reisepass-Nr.: A0002302, 

ausgestellt in Iran (Islamische Republik). 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 
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15. Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Funktion: Hochrangiger Wissenschaftler im 

MODAFL und ehemaliger Leiter des Forschungszentrums für Physik. 

Reisepass-Nr.: a) A0009228 (nicht bestätigt, wahrscheinlich Iran) b) 4229533 

(nicht bestätigt, wahrscheinlich Iran). Weitere Informationen: Die IAEO hat 

darum ersucht, ihn über die Aktivitäten des Forschungszentrums während 

seiner Zeit als Leiter zu befragen, was von Iran jedoch abgelehnt wurde. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

16. Mohammad Hejazi. Titel: Brigadegeneral. Funktion: Kommandeur der 

Bassidsch-Widerstandstruppe. Geburtsdatum: 1959. Geburtsort: Isfahan, Iran 

(Islamische Republik). Alias: Mohammed Hijazi. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

17. Mohsen Hojati. Funktion: Leiter der Fajr-Industriegruppe, die aufgrund ihrer 

Rolle in dem Programm für ballistische Flugkörper in Resolution 1737 (2006) 

aufgeführt wurde. Geburtsdatum: 28.9.1955. Reisepass-Nr.: G4506013, 

ausgestellt in Iran (Islamische Republik). 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

18. Seyyed Hussein Hosseini. Weitere Informationen: an dem Projekt für den 

Schwerwasserforschungsreaktor in Arak beteiligter Beamter der AEOI. 

Datum der Benennung durch die EU: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). 

19. M. Javad Karimi Sabet. Weitere Informationen: Vorsitzender der in der 

Resolution 1747 (2007) benannten Novin Energy Company. 

Datum der Benennung durch die EU: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). 
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20. Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funktion: Leiter der Shahid-Bagheri-

Industriegruppe (SBIG), die aufgrund ihrer Rolle in dem Programm für 

ballistische Flugkörper in Resolution 1737 (2006) aufgeführt wurde. 

Geburtsdatum: 10.9.1958. Reisepass-Nr.: A0030940, ausgestellt in Iran 

(Islamische Republik). 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

21. Ali Hajinia Leilabadi. Funktion: Generaldirektor der Mesbah Energy 

Company. Weitere Informationen: Person, die am Nuklearprogramm Irans 

beteiligt ist. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 

22. Naser Maleki. Funktion: Leiter der Shahid-Hemmat-Industriegruppe (SHIG), 

die aufgrund ihrer Rolle in Irans Programm für ballistische Flugkörper in 

Resolution 1737 (2006) aufgeführt wurde. Geburtsdatum: 1960. Reisepass-Nr.: 

A0003039, ausgestellt in Iran (Islamische Republik). Nationale Kennziffer: 

Iran (Islamische Republik) 0035-11785, ausgestellt in Iran (Islamische 

Republik). Weitere Informationen: Naser Maleki ist darüber hinaus Beamter im 

MODAFL, der die Arbeiten an dem Programm für den ballistischen 

Flugkörper Shahab-3 beaufsichtigt. Shahab-3 ist der in Nutzung befindliche 

ballistische Langstreckenflugkörper Irans. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

23. Hamid-Reza Mohajerani. Weitere Informationen: an der Produktionsleitung in 

der Anlage für Uranumwandlung in Isfahan beteiligt. 

Datum der Benennung durch die EU: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). 
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24. Jafar Mohammadi. Funktion: Technischer Berater der Atomenergie-

Organisation Irans (AEOI) (Produktionsleiter für in Zentrifugen verwendete 

Ventile). Weitere Informationen: Person, die am Nuklearprogramm Irans 

beteiligt ist. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 

25. Ehsan Monajemi. Funktion: Bauleiter (Natanz). Weitere Informationen: 

Person, die am Nuklearprogramm Irans beteiligt ist. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 

26. Mohammad Reza Naqdi. Titel: Brigadegeneral. Geburtsdatum: a) 11.2.1949 b) 

11.2.1952 c) 11.2.1953 d) 11.2.1961. Geburtsort: a) Najaf, Irak b) Teheran, 

Iran (Islamische Republik). Weitere Informationen: ehemaliger 

Stellvertretender Leiter des Generalstabs der Streitkräfte, zuständig für 

Logistik und Industrieforschung. Leiter der staatlichen Zentralstelle zur 

Bekämpfung des Schmuggels und an den Anstrengungen zur Umgehung der 

mit den Resolutionen 1737 (2006) und 1747 (2007) verhängten Sanktionen 

beteiligt. 

Datum der Benennung durch die VN: 3.3.2008. 

27. Houshang Nobari. Weitere Informationen: Leitungsfunktion in der 

Anreicherungsanlage in Natanz. 

Datum der Benennung durch die EU: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). 

28. Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titel: Generalleutnant. Funktion: Rektor der 

Malek-Ashtar-Universität für Verteidigungstechnologie. Weitere 

Informationen: Der Fachbereich Chemie der Ashtar-Universität für 

Verteidigungstechnologie, der dem Ministerium für Verteidigung und Logistik 

der Streitkräfte angeschlossen ist, hat Beryllium-Experimente durchgeführt. 

Stellvertretender Minister für Wissenschaft, Forschung und Technologie. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 
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29. Mohammad Qannadi. Funktion: Vizepräsident für Forschung und Entwicklung 

der Atomenergie-Organisation Irans (AEOI). Weitere Informationen: Person, 

die am Nuklearprogramm Irans beteiligt ist. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 

30. Amir Rahimi. Funktion: Leiter des Isfahan-Forschungs- und 

Produktionszentrums für Kernbrennstoff. Weitere Informationen: Das Isfahan-

Forschungs- und Produktionszentrums für Kernbrennstoff ist Teil des zur 

Atomenergie-Organisation Irans (AEOI) gehörenden Unternehmens für die 

Erzeugung und Beschaffung von Kernbrennstoff, das an mit der Anreicherung 

zusammenhängenden Tätigkeiten beteiligt ist. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

31. Javad Rahiqi: Funktion: Leiter des Isfahan-Zentrums für Kerntechnik der 

Atomenergie-Organisation Irans (weitere Informationen: Geburtsdatum: 

24.4.1954. Geburtsort: Marshad). 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010 (EU: 24.4.2007). 

32. Abbas Rashidi. Weitere Informationen: an den Anreicherungstätigkeiten in 

Natanz beteiligt. 

Datum der Benennung durch die EU: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). 

33. Morteza Rezaie. Titel: Brigadegeneral. Funktion: stellvertretender 

Kommandeur des Korps der Iranischen Revolutionsgarden. 

Geburtsdatum: 1956. Alias: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

34. Morteza Safari. Titel: Konteradmiral. Funktion: Kommandeur der Marine des 

Korps der Islamischen Revolutionsgarden. Alias: Mortaza Safari; Morteza 

Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

35. Yahya Rahim Safavi. Titel: Generalmajor. Funktion: Kommandeur des Korps 

der Iranischen Revolutionsgarden (Pasdaran). Geburtsdatum: 1952. Geburtsort: 

Isfahan, Iran (Islamische Republik). Alias: Yahya Raheem Safavi. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 
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36. Seyed Jaber Safdari. Weitere Informationen: Leiter der Anreicherungsanlage in 

Natanz. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

37. Hosein Salimi. Titel: General. Funktion: Kommandeur der Luftstreitkräfte des 

Korps der Iranischen Revolutionsgarden (Pasdaran). Weitere Informationen: 

Person, die am Programm Irans für ballistische Flugkörper beteiligt ist.  

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006 

38. Qasem Soleimani. Titel: Brigadegeneral. Funktion: Kommandeur der Quds-

Truppe. Geburtsdatum: 11.3.1957. Geburtsort: Qom (Ghom), Iran (Islamische 

Republik). Alias: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; 

Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; 

Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Reisepass-Nr.: 

008827, ausgestellt in Iran. Weitere Informationen: Zum Generalmajor 

befördert, behält seine Position als Kommandeur der Quds-Truppe. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

39. Ghasem Soleymani. Weitere Informationen: Direktor des Uranabbaubetriebs 

im Uranbergwerk Saghand. 

Datum der Benennung durch die VN: 3.3.2008. 

40. Mohammad Reza Zahedi. Titel: Brigadegeneral. Funktion: Kommandeur der 

Landstreitkräfte des Korps der Iranischen Revolutionsgarden. Geburtsdatum: 

1944. Geburtsort: Isfahan, Iran (Islamische Republik). Alias: Mohammad Reza 

Zahidi; Mohammad Raza Zahedi. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 
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41. Mohammad Baqer Zolqadr. Funktion: General, Offizier des Korps der 

Iranischen Revolutionsgarden, für Sicherheitsangelegenheiten zuständiger 

Stellvertretender Innenminister. Alias: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad 

Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

42. Azim Aghajani. Funktion: Mitglied der Quds-Truppe im Korps der Islamischen 

Revolutionsgarden; ist dem Kommandeur der Quds-Truppe, Generalmajor 

Qasem Soleimani, unterstellt, der durch den VN-Sicherheitsrat in der 

Resolution 1747 (2007) benannt wurde. Alias: Azim Adhajani; Azim Agha-

Jani. Staatsangehörigkeit: iranisch (Islamische Republik). Reisepass-Nr.: a) 

6620505, ausgestellt in Iran (Islamische Republik) b) 9003213, ausgestellt in 

Iran (Islamische Republik). Weitere Informationen: hat einen Verstoß gegen 

Ziffer 5 der Resolution 1747 (2007) erleichtert, die die Ausfuhr von 

Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial aus Iran untersagt. 

Datum der Benennung durch die VN: 18.4. 2012 

43. Ali Akbar Tabatabaei. Funktion: Mitglied der Quds-Truppe im Korps der 

Islamischen Revolutionsgarden; ist dem Kommandeur der Quds-Truppe, 

Generalmajor Qasem Soleimani, unterstellt, der durch den VN-Sicherheitsrat in 

der Resolution 1747 (2007) benannt wurde. Geburtsdatum: 1967. Alias: a) 

Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; 

Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Staatsangehörigkeit: iranisch 

(Islamische Republik). Reisepass-Nr.: a) 9003213 ausgestellt in Iran/unbekannt 

b) 6620505 ausgestellt in Iran/unbekannt. Weitere Informationen: hat einen 

Verstoß gegen Ziffer 5 der Resolution 1747 (2007) erleichtert, die die Ausfuhr 

von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial aus Iran untersagt. 

Datum der Benennung durch die VN: 18.4.2012.“; 
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2. Im Abschnitt „A. Personen und Einrichtungen, die an nuklearen Tätigkeiten oder 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit ballistischen Raketen beteiligt sind“ werden die 

folgende Tabelle und die folgenden Einträge in Unterabschnitt „Einrichtungen“ 

angefügt: 

„1. Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Weitere Informationen: an der 

Herstellung von Zentrifugenkomponenten beteiligt. 

Datum der Benennung durch die VN: 3.3.2008. 

2. Amin Industrial Complex. Amin Industrial Complex suchte Temperaturregler, 

die in der Kernforschung und in Betriebs-/Produktionsanlagen verwendet 

werden könnten. Amin Industrial Complex steht im Eigentum oder unter der 

Kontrolle oder handelt im Namen der Organisation der Verteidigungsindustrien 

(DIO), die in der Resolution 1737 (2006) benannt wurde. 

Adresse: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage 

Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., 

Mashad, Iran 

Alias: Amin Industrial Compound and Amin Industrial Company. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

3. Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) Alias Ammunition 

Industries Group. Weitere Informationen: a) AMIG kontrolliert die Einrichtung 

7th of Tir, die aufgrund ihrer Rolle im Zentrifugenprogramm Irans in der 

Resolution 1737 (2006) aufgeführt wurde. AMIG steht wiederum im Eigentum 

und unter der Kontrolle der Organisation der Verteidigungsindustrien (DIO), 

die in Resolution 1737 (2006) aufgeführt wurde. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 
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4. Armament Industries Group. Armament Industries Group (AIG) produziert und 

wartet eine Reihe von Kleinwaffen und leichten Waffen, einschließlich groß- 

und mittelkalibriger Rohrwaffen und dazugehöriger Technologie. AIG führt 

einen Großteil seiner Beschaffungstätigkeit über den Hadid Industries Complex 

durch. 

Adresse: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., 

P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran. 

Datum der Benennung durch die EU: 24.4.2007 (VN: 9.6.2010). 

5. Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Weitere Informationen: am 

Nuklearprogramm Irans beteiligt.  

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 

6. Bank Sepah and Bank Sepah International. Weitere Informationen: Bank Sepah 

leistet Unterstützungsdienste für die Organisation der Luft- und 

Raumfahrtindustrien (OLI) und deren untergeordnete Einrichtungen, 

einschließlich der Shahid-Hemmat-Industriegruppe (SHIG) und Shahid-

Bagheri-Industriegruppe (SBIG).  

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

7. Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Weitere Informationen: a) 

Tochtergesellschaft der Saccal System companies, b) dieses Unternehmen hat 

versucht, relevante Güter für eine in der Resolution 1737 (2006) aufgeführte 

Einrichtung zu erwerben. 

Datum der Benennung durch die VN: 3.3.2008. 

8. Cruise Missile Industry Group. Alias: Naval Defense Missile Industry Group. 

Weitere Informationen: Produktion und Entwicklung von Marschflugkörpern. 

Verantwortlich für Marineflugkörper einschließlich Marschflugkörpern. 

Datum der Benennung durch die VN: 3.3.2008. 
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9. Defence Industries Organisation (DIO) (Organisation der 

Verteidigungsindustrien (DIO)). Weitere Informationen: Übergeordnete 

Einrichtung unter Aufsicht des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der 

Streitkräfte; einige der ihr unterstehenden Einrichtungen waren und sind als 

Hersteller von Bauteilen an dem Zentrifugenprogramm sowie an dem 

Flugkörperprogramm beteiligt. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 

10. Defense Technology and Science Research Center. Das Forschungszentrum für 

Verteidigungstechnologie und -wissenschaft (Defense Technology and Science 

Research Center – DTSRC) steht im Eigentum oder unter der Kontrolle oder 

handelt im Namen des iranischen Ministeriums für Verteidigung und Logistik 

der Streitkräfte (MODAFL), das die Forschung und Entwicklung, die 

Produktion, die Wartung, die Ausfuhren und das Beschaffungswesen Irans im 

Verteidigungssektor beaufsichtigt. 

Adresse: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran. 

Datum der Benennung durch die EU: 24.4.2007 (VN: 9.6.2010). 

11. Doostan International Company. Doostan International Company (DICO) 

liefert Elemente für das Programm Irans für ballistische Flugkörper. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

12. Electro Sanam Company (alias (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.). Weitere 

Informationen: am Programm für ballistische Flugkörper beteiligte Tarnfirma 

der Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien (OLI). 

Datum der Benennung durch die VN: 3.3.2008. 

13. Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) and Esfahan 

Nuclear Technology Centre (ENTC). Weitere Informationen: Sie sind Teile des 

zur Atomenergie-Organisation Irans gehörenden Unternehmens für die 

Erzeugung und Beschaffung von Kernbrennstoff. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 
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14. Ettehad Technical Group. Weitere Informationen: am Programm für 

ballistische Flugkörper beteiligte Tarnfirma der Organisation der Luft- und 

Raumfahrtindustrien. 

Datum der Benennung durch die VN: 3.3.2008. 

15. Fajr Industrial Group. Weitere Informationen: a) ehemals Instrumentation 

Factory Plant, b) der Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien (OLI) 

unterstehende Einrichtung, c) an Irans Programm für ballistische Flugkörper 

beteiligt.  

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 

16. Farasakht Industries. Farasakht Industries steht im Eigentum oder unter der 

Kontrolle oder handelt im Namen der Iran Aircraft Manufacturing Company, 

die ihrerseits im Eigentum oder unter der Kontrolle des MODAFL steht. 

Adresse: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin 

Shahr, Esfahan, Iran. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

17. Farayand Technique. Weitere Informationen: a) am Nuklearprogramm 

(Zentrifugenprogramm) Irans beteiligt, b) in IAEO-Berichten genannt. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 
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18. First East Export Bank, P.L.C. First East Export Bank, PLC, steht im Eigentum 

oder unter der Kontrolle oder handelt im Namen der Bank Mellat. In den 

vergangenen sieben Jahren hat die Bank Mellat Transaktionen im Wert von 

Hunderten Millionen Dollar für iranische Einrichtungen im Nuklear-, 

Flugkörper- und Verteidigungsbereich ermöglicht. 

Adresse: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan 

Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; Firmenregistrierungsnummer 

LL06889 (Malaysia). 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

19. Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation 

Factories Plant). Weitere Informationen: von der Organisation der Luft- und 

Raumfahrtindustrien für einige Erwerbsversuche eingesetzt. 

Datum der Benennung durch die VN: 3.3.2008. 

20. Jabber Ibn Hayan. Weitere Informationen: an Brennstoffkreislaufaktivitäten 

beteiligtes Labor der Atomenergie-Organisation Irans. 

Datum der Benennung durch die VN: 3.3.2008 (EU: 24.4.2007). 

21. Joza Industrial Co. Weitere Informationen: am Programm für ballistische 

Flugkörper beteiligte Tarnfirma der Organisation der Luft- und 

Raumfahrtindustrien. 

Datum der Benennung durch die VN: 3.3.2008. 

22. Kala-Electric. Alias Kalaye Electric. Weitere Informationen: Beschaffer für die 

Versuchsanlage für Brennstoffanreicherung in Natanz. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 
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23. Karaj Nuclear Research Centre. Weitere Informationen: Teil des 

Forschungszweigs der Atomenergie-Organisation Irans. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

24. Kaveh Cutting Tools Company. Kaveh Cutting Tools Company steht im 

Eigentum oder unter der Kontrolle oder handelt im Namen der Organisation 

der Verteidigungsindustrien (DIO). 

Adresse: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of 

Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, 

Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., 

Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

25. Kavoshyar Company. Weitere Informationen: Tochterfirma der Atomenergie-

Organisation Irans. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

26. Khorasan Metallurgy Industries. Weitere Informationen: a) Tochtergesellschaft 

der Ammunition Industries Group (AMIG), die von der Organisation der 

Verteidigungsindustrien (DIO) abhängig ist, b) an der Herstellung von 

Zentrifugenkomponenten beteiligt. 

Datum der Benennung durch die VN: 3.3.2008. 
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27. M. Babaie Industries: M. Babaie Industries untersteht der Shahid Ahmad 

Kazemi Industries Group (Formal Air Defense Missile Industries Group) der 

Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien Irans. Die Organisation der 

Luft- und Raumfahrtindustrien kontrolliert die Flugkörperunternehmen Shahid 

Hemmat Industrial Group (SHIG) und Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), 

die beide in der Resolution 1737 (2006) benannt wurden. 

Adresse: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

28. Malek Ashtar University. Sie untersteht dem Forschungszentrum für 

Verteidigungstechnologie und -wissenschaft im MODAFL. Dazu gehören 

Forschungsgruppen, die früher dem Forschungszentrum für Physik 

unterstanden. Den Inspektoren der Internationalen Atomenergie-Organisation 

wurde es nicht gestattet, Gespräche mit den Mitarbeitern zu führen oder 

Dokumente unter der Kontrolle dieser Organisation einzusehen, um die noch 

offene Frage der möglichen militärischen Dimension des Nuklearprogramms 

Irans zu lösen. 

Adresse: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran. 

Datum der Benennung durch die EU: 24.6.2008 (VN: 9.6.2010). 

29. Mesbah Energy Company. Weitere Informationen: a) Beschaffer für den 

Forschungsreaktor A40 in Arak, b) am Nuklearprogramm Irans beteiligt. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 
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30. Ministry of Defense Logistics Export. Ministry of Defense Logistics Export 

(MODLEX) verkauft in Iran hergestellte Rüstungsgüter an Kunden in aller 

Welt, unter Verstoß gegen Resolution 1747 (2007), die Iran den Verkauf von 

Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial verbietet. 

Adresse: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of 

Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran. 

Datum der Benennung durch die EU: 24.6.2008 (VN: 9.6.2010). 

31. Mizan Machinery Manufacturing. Mizan Machinery Manufacturing (3M) steht 

im Eigentum oder unter der Kontrolle oder handelt im Namen der SHIG. 

Adresse: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran  

Alias: 3MG 

Datum der Benennung durch die EU: 24.6.2008 (VN: 9.6.2010). 

32. Modern Industries Technique Company. Modern Industries Technique 

Company (MITEC) ist für die Planung und den Bau des Schwerwasserreaktors 

IR-40 in Arak zuständig. MITEC war führend an den Beschaffungen für den 

Bau des Schwerwasserreaktors IR-40 beteiligt. 

Adresse: Arak, Iran  

Alias: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar 

Sanaye Novin 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 
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33. Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine 

(Kernforschungszentrum für Landwirtschaft und Medizin). Das 

Kernforschungszentrum für Landwirtschaft und Medizin ist eine große 

Forschungskomponente der Atomenergie-Organisation Irans, die in der 

Resolution 1737 (2006) benannt wurde. Es ist das Zentrum der Atomenergie-

Organisation Irans für die Entwicklung von Kernbrennstoff und ist an mit der 

Anreicherung zusammenhängenden Tätigkeiten beteiligt. 

Adresse: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran  

Alias: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji 

Agricultural and Medical Research Center 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

34. Niru Battery Manufacturing Company. Weitere Informationen: a) 

Tochtergesellschaft der Organisation der Verteidigungsindustrien (DIO), b) 

ihre Rolle besteht in der Fertigung von Aggregaten für das iranische Militär, 

darunter für Flugkörpersysteme. 

Datum der Benennung durch die VN: 3.3.2008. 

35. Novin Energy Company (alias Pars Novin). Weitere Informationen: operiert im 

Rahmen der Atomenergie-Organisation Irans. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

36. Parchin Chemical Industries. Weitere Informationen: ein Zweig der 

Organisation der Verteidigungsindustrien (DIO), der Munition und 

Sprengstoffe sowie Festtreibstoffe für Raketen und Flugkörper herstellt. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

37. Pars Aviation Services Company. Weitere Informationen: wartet 

unterschiedliche Luftfahrzeuge, darunter MI-171, die von der Luftwaffe des 

Korps der Iranischen Revolutionsgarden eingesetzt werden. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

  



  

 

12516/25     19 

ANHANG RELEX.1 LIMITE DE 
 

38. Pars Trash Company. Weitere Informationen: a) am Nuklearprogramm 

(Zentrifugenprogramm) Irans beteiligt, b) in IAEO-Berichten genannt. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 

39. Pejman Industrial Services Corporation. Pejman Industrial Services 

Corporation steht im Eigentum oder unter der Kontrolle oder handelt im 

Namen der SBIG.  

Adresse: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

40. Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Weitere Informationen: war am Bau der 

Uranumwandlungsanlage Isfahan beteiligt. 

Datum der Benennung durch die VN: 3.3.2008. 

41. Qods Aeronautics Industries. Weitere Informationen: Erzeugt unbemannte 

Luftfahrzeuge, Fallschirme, Gleitschirme, Paramotoren usw. Das Korps der 

Iranischen Revolutionsgarden rühmt sich, diese Produkte im Rahmen seiner 

Doktrin der asymmetrischen Kriegführung zu verwenden. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

42. Sabalan Company. Sabalan ist ein Deckname für die SHIG. 

Adresse: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

43. Sanam Industrial Group. Weitere Informationen: untersteht der Organisation 

der Luft- und Raumfahrtindustrien (OLI) und hat in deren Namen 

Ausrüstungen für das Flugkörperprogramm gekauft. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

  



  

 

12516/25     20 

ANHANG RELEX.1 LIMITE DE 
 

44. Safety Equipment Procurement (SEP). Weitere Informationen: am Programm 

für ballistische Flugkörper beteiligte Tarnfirma der Organisation der Luft- und 

Raumfahrtindustrien (OLI). 

Datum der Benennung durch die VN: 3.3.2008. 

45. 7th of Tir. Weitere Informationen: Der Organisation der 

Verteidigungsindustrien (DIO) unterstehende Einrichtung, die weithin als 

unmittelbar am Nuklearprogramm Irans beteiligt angesehen wird. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 

46. Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO). SAPICO ist ein 

Deckname für die SHIG. 

Adresse: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

47. Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Weitere Informationen: der 

Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien (OLI) unterstehende 

Einrichtung. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 

48. Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Weitere Informationen: der 

Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien (OLI) unterstehende 

Einrichtung. 

Datum der Benennung durch die VN: 23.12.2006. 

49. Shahid Karrazi Industries. Shahid Karrazi Industries steht im Eigentum oder 

unter der Kontrolle oder handelt im Namen der SBIG.  

Adresse: Tehran, Iran. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 
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50. Shahid Satarri Industries. Shahid Sattari Industries steht im Eigentum oder 

unter der Kontrolle oder handelt im Namen der SBIG. 

Adresse: Southeast Tehran, Iran 

Alias: Shahid Sattari Group Equipment Industries. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

51. Shahid Sayyade Shirazi Industries. Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) 

steht im Eigentum oder unter der Kontrolle oder handelt im Namen der 

Organisation der Verteidigungsindustrien (DIO). 

Adresse: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, 

Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, 

Iran; Babaei Highway – Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

52. Sho'a' Aviation. Weitere Informationen: produziert Ultraleichtflugzeuge, 

welche das Korps der Iranischen Revolutionsgarden behauptet, im Rahmen 

seiner Doktrin der asymmetrischen Kriegsführung zu verwenden. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

53. Special Industries Group. Special Industries Group (SIG) untersteht der 

Organisation der Verteidigungsindustrien (DIO). 

Adresse: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran. 

Datum der Benennung durch die EU: 24.7.2007 (VN: 9.6.2010). 

54. TAMAS Company. Weitere Informationen: a) an mit der Anreicherung 

zusammenhängenden Tätigkeiten beteiligt, b) TAMAS ist ein 

Dachunternehmen mit vier Tochterfirmen, von denen eine Firma 

Urangewinnung für Urankonzentration betreibt und eine weitere für 

Uranaufbereitung, -anreicherung und -abfälle zuständig ist. 

Datum der Benennung durch die EU: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008). 
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55. Tiz Pars. Tiz Pars ist ein Deckname für die SHIG. Zwischen April und Juli 

2007 versuchte Tiz Pars, für die SHIG eine Fünf-Achs-Laserschweiß- 

und -schneidmaschine zu beschaffen, womit ein wesentlicher Beitrag zum 

Flugkörperprogramm Irans geleistet werden könnte. 

Adresse: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

56. Ya Mahdi Industries Group. Weitere Informationen: untersteht der 

Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien (OLI) und ist an 

internationalen Käufen von Ausrüstungen für Flugkörper beteiligt. 

Datum der Benennung durch die VN: 24.3.2007. 

57. Yazd Metallurgy Industries. Yazd Metallurgy Industries (YMI) untersteht der 

Organisation der Verteidigungsindustrien (DIO). 

Adresse: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 

16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, 

Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran. 

Alias: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate 

of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 
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58. Behineh Trading Co. 

Weitere Informationen: Iranisches Unternehmen, das eine Schlüsselrolle bei 

der illegalen Weitergabe von Rüstungsgütern durch Iran nach Westafrika 

spielte und als Verlader der Rüstungsgüter im Auftrag der Quds-Truppe im 

Korps der Islamischen Revolutionsgarden handelte, deren Kommandeur 

Generalmajor Qasem Soleimani ist, der durch den VN-Sicherheitsrat in der 

Resolution 1747 (2007) benannt wurde. 

Zusätzliche Angaben: Adresse: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, 

Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Tel.: +98 919 538 2305. Website: 

http://www.behinehco.ir 

Datum der Benennung durch die VN: 18.4.2012 

59. Yas Air. Yas Air ist der neue Name für Pars Air, eine Gesellschaft, die im 

Eigentum der Pars Aviation Services Company stand, die ihrerseits vom 

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in der Resolution 1747 (2007) benannt 

wurde. Yas Air hat die Pars Aviation Services Company, eine von den 

Vereinten Nationen benannte Einrichtung, dabei unterstützt, gegen Ziffer 5 der 

Resolution 1747 (2007) zu verstoßen. 

Adresse: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Tehran, 

Iran. 

Datum der Benennung durch die VN: 10.12.2012. 

60. SAD Import Export Company. SAD Import Export Company hat die Parchin 

Chemical Industries und die 7th of Tir Industries, eine von den Vereinten 

Nationen benannte Einrichtung, dabei unterstützt, gegen Ziffer 5 der 

Resolution 1747 (2007) zu verstoßen. 

Adresse: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, 

Iran. (2) P.O. Box 1584864813. 

Datum der Benennung durch die VN: 10.12.2012.“; 
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3. Im Abschnitt „B. Einrichtungen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle des Korps 

der Islamischen Revolutionsgarden stehen oder in ihrem Namen handeln“ werden die 

folgende Tabelle und die folgenden Einträge angefügt: 

„1. Fater (oder Faater) Institute: Tochtergesellschaft von Khatam al-Anbiya 

(KAA). Fater hat mit ausländischen Lieferanten, wahrscheinlich im Namen 

anderer KAA-Unternehmen, an Projekten des Korps der Iranischen 

Revolutionsgarde (IRGC) in Iran gearbeitet. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

2. Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem steht im Eigentum 

oder unter der Kontrolle des KAA. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

3. Ghorb Karbala: Ghorb Karbala steht im Eigentum oder unter der Kontrolle des 

KAA. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

4. Ghorb Nooh: Ghorb Nooh steht im Eigentum oder unter der Kontrolle des 

KAA. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

5. Hara Company: Hara Company steht im Eigentum oder unter der Kontrolle 

von Ghorb Nooh. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

6. Imensazan Consultant Engineers Institute: Imensazan Consultant Engineers 

Institute steht im Eigentum oder unter der Kontrolle oder handelt im Namen 

des KAA. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 
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7. Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction 

Headquarters (KAA) ist ein Unternehmen im Eigentum des Korps der 

Iranischen Revolutionsgarde, das an großen zivilen und militärischen 

Bauprojekten und anderen technischen Aktivitäten beteiligt ist. Das 

Unternehmen wirkt in erheblichem Umfang an Projekten der Organisation für 

passive Verteidigung mit. Tochtergesellschaften von KAA waren insbesondere 

am Bau der Urananreicherungsanlage in Qom (Ghom)/Fordow (Fordo) stark 

beteiligt. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

8. Makin: Makin steht im Eigentum oder unter der Kontrolle oder handelt im 

Namen des KAA und ist eine Tochtergesellschaft des KAA. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

9. Omran Sahel: Omran Sahel steht im Eigentum oder unter der Kontrolle von 

Ghorb Nooh. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

10. Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish steht im Eigentum oder unter der 

Kontrolle oder handelt im Namen des KAA. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

11. Rah Sahel: Rah Sahel steht im Eigentum oder unter der Kontrolle oder handelt 

im Namen des KAA. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

12. Rahab Engineering Institute: Rahab steht im Eigentum oder unter der Kontrolle 

oder handelt im Namen des KAA und ist eine Tochtergesellschaft des KAA. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

13. Sahel Consultant Engineers: Sahel Consultant Engineers steht im Eigentum 

oder unter der Kontrolle von Ghorb Nooh. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 
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14. Sepanir: Sepanir steht im Eigentum oder unter der Kontrolle oder handelt im 

Namen des KAA. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

15. Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company steht im 

Eigentum oder unter der Kontrolle oder handelt im Namen des KAA. 

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010.“ 

4. Im Abschnitt „C. Einrichtungen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle der 

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) stehen oder in ihrem Namen 

handeln“ werden die folgende Tabelle und die folgenden Einträge angefügt: 

„1. Irano Hind Shipping Company: Adresse: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, 

Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to 

Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 

1A001, Iran  

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

2. IRISL Benelux NV: Adresse: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; 

V.A.T. Number BE480224531 (Belgium)  

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010. 

3. South Shipping Line Iran (SSL): Adresse: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th 

Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran  

Datum der Benennung durch die VN: 9.6.2010.“ 
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II. Anhang II des Beschlusses 2010/413/GASP wird wie folgt geändert: 

1. Im Abschnitt „I. Personen und Einrichtungen, die an nuklearen Tätigkeiten oder 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit ballistischen Raketen beteiligt sind, und Personen 

und Einrichtungen, die die Regierung Irans unterstützen“ Unterabschnitt 

„A. Personen“ werden die folgenden Einträge gestrichen: 

„46. Mohammad ESLAMI 

47. Reza-Gholi ESMAELI 

48. Mohsen HOJATI 

49. Naser MALEKI 

50. Mohammad Baqer ZOLQADR 

51. Ali Akbar AHMADIAN 

52. Mehrdad AKHLAGHI-KETABACHI 

53. Fereidoun ABASSI-DAVANI 

54. Ahmad DERAKHSHANDEH 

55. Morteza REZAIE 

56. Ahmad Vahid DASTJERDI“ 
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2. Im Abschnitt „I. Personen und Einrichtungen, die an nuklearen Tätigkeiten oder 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit ballistischen Raketen beteiligt sind, und Personen 

und Einrichtungen, die die Regierung Irans unterstützen“ Unterabschnitt 

„B. Einrichtungen“ werden die folgenden Einträge gestrichen: 

„174. Naval Defense Missile Industry Group 

175. Defense Technology and Science Research Centre 

176. Electro Sanam Company 

177. Ettehad Technical Group 

178. Fajr-Industriegruppe (Fajr Industrial Group) 

180. 7th of Tir 

181. Amin Industrial Complex 

182. Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) 

183. Armament Industries Group (AIG) 

184. Defense Industries Organization (DIO) (Organisation der 

Verteidigungsindustrien (DIO)) 

185. Kaveh Cutting Tools Company 

186. Khorasan Metallurgy Industries; 
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187. Shahid Sayyade Shirazi Industries 

188. Joza Industrial Co. 

189. Kalaye Electric Company (KEC) 

190. M Babaie Industries 

191. Malek Ashtar University 

192. Mizan Machinery Manufacturing 

193. Niru Battery Manufacturing Company 

194. Safety Equipment Procurement Company 

195. Sanam Industrial Group 

196. Special Industries Group (SIG) 

197. Yazd Metallurgy Industries (YMI) 

198. Qods Aeronautics Industries 

199. Shahid Baheri Industrial Group (SBIG) 

200. Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) 

201. Shahid Kharrazi Industries 

202. Shahid Sattari Industries Group (SSIG) 

203. Ya Mahdi Industries Group“; 
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3. Im Abschnitt „II. Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC)“ Unterabschnitt 

„A. Personen“ werden die folgenden Einträge gestrichen: 

„20. Ali Akbar TABATABAEI 

21. Azim AGHAJANI/ 

22. Morteza BAHMANYAR 

23. Mohammad Mehdi Nejad NOURI 

24. Yahya Rahim SAFAVI 

25. Mohammad Reza ZAHEDI“; 

4. Im Abschnitt „II. Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC)“ Unterabschnitt 

„B. Einrichtungen“ werden die folgenden Einträge gestrichen: 

„13. Fater Institute 

14. Gharagahe Sazandegi Ghaem 

15. Ghorb Karbala 

16. Khatam al-Anbiya Construction Headquarters 

17. Makin Institute 

18. Rah Sahel 

19. Rahab Engineering Institute 
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20. Sepasad Engineering Company 

21. Sho’a‘ Aviation 

22. Behineh Trading Co. 

23. Ghorb Nooh 

24. Hara Company 

25. Omran Sahel 

26. Oriental Oil Kish 

27. Pars Aviation Services Compan4 

28. Sahel Consultant Engineers 

29. Imensazan Consultant Engineers Institute 

30. Yas Air“ 

 


	auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

